
 
 
 

Übersicht zum Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) 
 
 

Fahrer mit Fahrerlaubnis 
Besitzstandsschutz bei Führerscheinerwerb vor dem Stichtag 

• 10.09.2008 im Personenverkehr 

• 10.09.2009 im Güterverkehr/Werkverkehr 

„Neue“ Kraftfahrer 
Neuer Führerscheinerwerb der Klassen 
D / D1 / D1E / DE / C1 / C1E / C / CE 

 

 
 
 
 

Keine Prüfung vor der IHK 
 
 
 
 

Regelmäßige Weiterbildung alle fünf Jahre 

Führerscheinerwerb nach dem Stichtag 

• 10.09.2008 im Personenverkehr 

• 10.09.2009 im Güterverkehr/Werkverkehr 

= Pflicht zur Grundqualifikation 

 
 

Erstmalige Pflicht zum Nachweis der Weiterbildung bis: 

• 10.09.2013 im Personenverkehr 

• 10.09.2014 im Güterverkehr/Werkverkehr 
 

Die Weiterbildung umfasst: 

• 35 Stunden am Stück oder 

• 5 Module je 7 Stunden (in fünf Jahren) 

Prüfung vor der IHK 

• Beschleunigte Grundqualifikation 
Auch ohne Führerschein möglich 
(140 Std. Pflichtkurs + 90 Min. Prüfung) 

oder 

• „große“ Grundqualifikation 
Nur mit Führerschein möglich 
(4 Std. Theorie + 3,5 Std. Praxis = 7,5 Std. Prüfung) 

 
 

 
Ihre Ansprechpartner: 
Marcus Schneider  

Tel.: 0228 2284-141 
Fax: 0228 2284-223 
E-Mail: schneider@bonn.ihk.de 

 

 

 

 

 
Regelmäßige Weiterbildung alle fünf Jahre 

nach Führerscheinerwerb

mailto:schneider@bonn.ihk.de


 


